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Romantisierung. Zwar gibt es Vorstellungen 
vom guten Tod am Ende eines langen und 
reichen Lebens, aber auch das Wissen, dass 
der Tod zur Unzeit kommen und als furcht-
bares Schicksal erfahren werden kann.

Heute ist das von vielen Menschen erwünsch-
te Sterben zu Hause, im Kreis der Familie, 
der Angehörigen und Nachbarn, selten ge-
worden. Die meisten Menschen sterben im 
Krankenhaus oder in Pflegeeinrichtungen. 
Dort werden sie von fachkundigem Personal 
medizinisch, pflegerisch und seelsorglich-
geistlich betreut. Ob aber die Versorgung in 
einer stationären Einrichtung der Lebensqua-
lität mehr dient als eine Begleitung in den 
eigenen vier Wänden, lässt sich nicht pau-
schal beantworten. Erfreulich ist, dass es in 
den vergangenen Jahren dank der Anstren-
gung vieler gelungen ist, auch zuhause eine 
palliativmedizinische Betreuung zu ermög-
lichen, die eine Brücke zwischen stationärer 
und ambulanter Versorgung gewährleistet. 

Gerade bei häuslicher Versorgung emp-
fiehlt es sich besonders, engen Kontakt zur 
nächsten Palliativeinrichtung und zum örtli-
chen Hospizverein zu halten. Um bis zuletzt 
menschenwürdig leben zu können, kann es 
erforderlich sein, die medizinische Behand-
lung in vollem oder reduziertem Umfang in 
Anspruch zu nehmen, oder unter Umständen 

darauf zu verzichten. Im Idealfall entscheidet 
der betroffene Mensch selbst – im Dialog 
mit den Menschen seines Vertrauens und in 
Verantwortung vor Gott – darüber. Rechtlich 
gilt: Jede ärztliche Behandlung setzt das 
Einverständnis der Patienten voraus. 

Das alte Psalmwort: „Herr, lehre uns beden-
ken, dass wir sterben müssen, auf dass wir 
klug werden“ (Ps 90,12) rät heute dazu, das 
eigene Sterben und den eigenen Tod nicht zu 
verdrängen, sondern klug Vorsorge zu tref-
fen. Gerade deshalb ist das Erstellen einer 
Patientenverfügung, einer Vorsorgevoll-
macht und einer Betreuungsverfügung mit 
dem christlichen Glauben vereinbar. 

Menschen, die vorsorgen, die regeln, was zu 
regeln ist, machen immer wieder die Erfah-
rung, dass sie ruhiger an ihre letzte Lebens-
phase denken können und deshalb schon 
jetzt besser leben.
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Der christliche Glaube versteht das Leben 
als ein Geschenk Gottes. Deshalb ist die 

Würde des Menschen unantastbar. Auch im 
Sterben. 

Die biblischen Schriften weisen immer wie-
der auf die Endlichkeit allen Lebens und die 
Unausweichlichkeit des Todes hin. „Herr, lehre 
uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf 

dass wir klug werden“ (Ps 90,12). 

Im Zentrum des Evangeliums geht es 
aber um die Überwindung der Macht 
des Todes durch Gott. Jesus Christus 
hat selbst den Tod auf sich genommen. 
Im schweren Sterben am Kreuz ist er 
uns voraus gegangen und hat in der 
Auferstehung den Tod überwunden. 
Darum ist jedes Sterben von Christus 
umfangen: Nichts trennt uns von seiner 
Nähe. Uns allen ist versprochen, dass 
wir nach dem Tod bei Gott geborgen 
sind. Denn Gott allein ist Herr über  
Leben und Tod. 

Trotz der Freiheit, die aus dieser Glau-
bensgewissheit wächst, fällt uns der 
Gedanke an das eigene Sterben nicht 
leicht. Werde ich allein sein oder ver-
traute Menschen um mich haben? 
Werde ich in fremder oder vertrauter 
Umgebung sterben? Werde ich uner-
trägliche Schmerzen haben, oder werde 
ich ohne Bewusstsein dahin dämmern? 

Auch die biblischen Schriften verklären 
den Tod nicht und warnen vor seiner 
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einer möglicherweise falschen 
Entscheidung.

Nach reiflicher Überlegung kön-
nen Sie auch zu dem Entschluss 
kommen, auf eine Patientenver-
fügung zu verzichten. Auch diese 
Entscheidung verdient Respekt 
und darf nicht missachtet wer-
den. Nochmals: Es gibt keinen 
Zwang zur Patientenverfügung. 
Es gibt ein Recht auf die Mög-
lichkeit, anderen zu vertrauen 
und sie entscheiden zu lassen. 

Patientenverfügungen sind nach 
geltendem Recht unabhängig 
von Art und Stadium der Er-
krankung für die behandelnden 
Ärzte verbindlich. Sie könnten 
aber auch die Aufnahme einer 
Formulierung in Ihre Patienten-
verfügung erwägen, die sicher 
stellt, dass Maßnahmen ergriffen werden 
dürfen, von denen entgegen dem zunächst 
vorhergesagten Verlauf eine nachhaltige 
Besserung Ihres Gesundheitszustandes zu 
erwarten sein könnte. 

Entscheidungen über die eigenen Wünsche 
am Lebensende sind nicht einfach. Auch im 
Gespräch mit vertrauten Menschen können 

Unklarheiten bleiben. Deshalb ist es sinnvoll, 
wenn Sie auch professionelle Beratung in 
Anspruch nehmen. 

Über Vorsorgevollmacht und Betreuungs-
verfügung werden Sie von Notaren, Rechts-
anwältinnen, Betreuungsstellen bei den 
kommunalen Einrichtungen oder Betreu-
ungsvereinen beraten. Über die Patienten-
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Menschliches Leben geschieht von Geburt 
an bis zum Tod immer in sozialen Bezügen. 
Darum betrifft die Frage des verantwort-
lichen Umgangs mit dem eigenen Sterben 
und Tod nicht nur den einzelnen Menschen, 
sondern auch sein Umfeld: die Angehöri-
gen, die Freunde und nicht zuletzt auch die 
ärztlichen und pflegenden Betreuer. Vielen 
Menschen fällt es aber schwer, mit ande-
ren über den eigenen Tod und das Sterben 
zu sprechen. Das Thema bleibt – aber dann 
unbearbeitet - im Raum. Die Möglichkeiten 
zur Vorsorge und damit zur emotionalen 
Entlastung werden verpasst. 

Mit Dankbarkeit nimmt die bayerische Lan-
deskirche wahr, dass viele Menschen ande-
ren im Sterben beistehen. Die Zuversicht auf 
die Gegenwart Jesu Christi gibt Menschen 
den Mut, auch in den schwierigsten Situati-
onen ihres Lebens Zeichen des kommenden 
Reiches Gottes wahr zu nehmen und wei-
ter zu geben. Auch im Sterben sind wir von  
Jesus Christus und seiner Gnade umfangen. 

Die Erstellung einer Vorsorgevollmacht, 
einer Betreuungsverfügung oder einer Pa-
tientenverfügung ist nicht nur ein Akt der 
Selbstbestimmung, sondern auch ein Akt 
der Übernahme von Verantwortung für 
andere und der Nächstenliebe. Für Ange-
hörige ist es entlastend, in Entscheidungs- 

situationen verlässliche Auskunft über die 
Wünsche und Wertvorstellungen einer Pati-
entin oder eines Patienten geben zu können. 
Für einen Arzt, aber auch für eine Mitarbei-
terin im Pflegeheim bedeutet es eine Entlas-
tung, die Wünsche und Wertvorstellungen 
eines Patienten zu kennen, um daraus die 
in der Situation angemessenen Maßnahmen 
ableiten zu können. 

Die Wahrnehmung des Selbstbestimmungs-
rechtes – etwa in Form einer Patienten-
verfügung – bedeutet die Übernahme 
eigener Verantwortung. Das gilt z.B. für Fest- 
legungen über künstliche Ernährung, über 
Wiederbelebungsmaßnahmen, über Organ-
spende, über Chemotherapien, deren Unter-
lassung und für alle anderen heilenden oder 
lindernden Maßnahmen.  Da absolute Si-
cherheit im Leben nicht zu haben ist, heißt 
Verantwortung zu tragen aber auch, sich in 
eine unbestimmte Zukunft hinein festzu-
legen. Das bedeutet auch immer, Risiken auf 
sich zu nehmen, die sonst andere für einen 
tragen müssten. Im Vertrauen auf Gott ha-
ben wir die Freiheit dazu. 

Mit einer Patientenverfügung übernehmen 
Sie auch Verantwortung für den ungewis-
sen Ausgang der von Ihnen gewünschten 
oder nicht gewünschten ärztlichen Maß-
nahmen. Sie übernehmen damit das Risiko 
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Folgende Fragen werden häufig von Men-
schen gestellt, die sich für eine Patienten-
verfügung entschieden haben:

Frage: 
Was ist zu tun, wenn ich schon eine andere 
Patientenverfügung ausgefüllt habe? 

Ausgefüllte Patientenverfügungen sind gül-
tig. Vergleichen Sie ggf. Ihre Patientenver-
fügung mit dem Formular des Bayerischen 
Staatsministeriums der Justiz, um zu prüfen, 
ob Ihnen die bisherigen  Bestimmungen noch 
entsprechen. Falls Sie eine Vorsorgevollmacht 
haben, muss diese dem aktuellen Rechtsstan-
dard entsprechend nachgebessert werden 
(vgl. dazu die Vorsorgebroschüre). 

Frage: 
Ich entscheide mich für eine neue, evtl. er-
gänzende Patientenverfügung. Was soll ich 
mit der alten machen? 

Bewahren Sie Ihr altes Formular mit dem ak-
tuellen gemeinsam auf. Vermerken Sie aber 
auf der alten Patientenverfügung, dass Sie 
sie ersetzt oder ergänzt haben. Das alte Do-
kument zeigt, dass Sie sich lange schon mit 
diesen Fragen befasst haben. 

Frage: 
Welche Vorlage soll ich benutzen? 

Wir empfehlen wir Ihnen die Broschüre des 
Bayerischen Staatsministeriums der Justiz 

„Vorsorge für Unfall, Krankheit und Alter“ 
mit ihren Kernstücken Vorsorgevollmacht, 
Betreuungsverfügung und Patientenver-
fügung. Sie wurde gemeinsam mit dem 
Christophorus-Hospizverein München, mit 
Juristen, Medizinern und Pflegekräften sowie 
Theologen erarbeitet. 

Frage: 
Was muss ich denn konkret tun? 

Gehen Sie nach und nach die folgenden Ge-
danken-Schritte durch: 

1. Ich befasse mich zunächst mit den Bro-
schürentexten, den darin enthaltenen Fragen 
und den verschiedenen Formularvorlagen. 
Ich versuche mir Klarheit über meinen eige-
nen Standpunkt zu verschaffen. 

2. Ich wähle mir eine Person meines Vertrau-
ens aus Familie oder Freundeskreis aus. Ich 
spreche mit ihr über meine Patientenverfü-
gung, über meine Vorstellungen von Leben 
und Sterben, über meine Wünsche für medi-
zinische Behandlung und palliative (lindern-
de) Pflege. Ich bleibe mit ihr im Gespräch. 
Gegebenenfalls gebe ich ihr eine Vorsorge-
vollmacht oder setze sie in einer Betreuungs-
verfügung als Betreuerin ein. 

3. Ich lasse mich beraten von sachverstän-
digen und vertrauenswürdigen Menschen: 
von einer Ärztin oder einem Arzt meines Ver-
trauens, von meinem Gemeindepfarrer oder  
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verfügung sollten Sie unbedingt mit dem 
Arzt Ihres Vertrauens, z.B. Ihrer Hausärztin, 
sprechen. Sie kann Ihnen die Krankheitssi-
tuationen und die verschiedenen Behand-
lungsmöglichkeiten genau erklären und 
Sie entsprechend beraten. Unabdingbar ist 
diese Mitarbeit der behandelnden Ärztin, 
wenn Sie lebensgefährlich erkrankt sein 
sollten. Für diesen Fall finden Sie in der 
Broschüre des Bayerischen Staatsministeri-
ums der Justiz ein eigenes Formblatt ,,Er-
gänzung zur Patientenverfügung im Fall 
schwerer Krankheit“, das nur gemeinsam 
mit der behandelnden Ärztin ausgefüllt 
werden kann. 

Seelsorgerinnen, z.B. Gemeinde- oder Kli-
nikpfarrer, auch Altenheimseelsorger sind 
für Christen häufig wichtige Ansprechpart-
ner, insbesondere wenn es um das Formu-
lieren der eigenen Wertvorstellungen geht 
– und insgesamt um die Entscheidung über 
die Wahrnehmung der Möglichkeit von Pa-
tientenverfügungen, Vorsorgevollmachten 
und Betreuungsverfügungen. 

Darüber hinaus kann Ihnen sicherlich in der 
örtlichen Hospizinitiative weitergeholfen 
werden; zumindest erhalten Sie dort Bera-
tungsadressen, je nach den Gegebenheiten 
aber auch individuelle Beratung. 
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Arbeitsgemeinschaft Altenheimseelsorge 
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern
Amt für Gemeindedienst
Sperberstraße 70
90461 Nürnberg 
Tel.: 0911/43 16-263 / -223
E-mail: unglaub@afg-elkb.de
www.afg-elkb.de

Arbeitsgemeinschaft für Evangelische 
Krankenhausseelsorge in Bayern
Ludwig-Heilmeyer-Straße 2
89312 Günzburg 
Tel.: 08221/96 24 60
E-mail: arge.khs.bayern@bkh-guenzburg.de
www.evangelische-krankenhausseelsorge-bayern.de

Christophorus Hospiz Verein e.V.
Effnerstraße 93
81925 München
Tel.: 089/13 07 87-0 
E-mail: info@chv.org

Evangelische Stiftung Hospiz
Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler
Meiserstraße 11/13
80333 München
Tel.: 089/55 95-360
E-mail: evangelische-stiftung-hospiz@elkb.de
www.evangelische-stiftung-hospiz.de

Initiative Hospizarbeit und Palliative Care 
des Diakonischen Werkes Bayern
Pirckheimer Str. 6, 90408 Nürnberg
E-mail: hirche.wolf@diakonie-bayern.de
fkittelberger@im-muenchen.de
 

Koordinationsstelle Medizinethik der ELKB
Marsstr. 19/V
80335 München
Tel.: 089/5595-607 
E-mail: heiner.aldebert@elkb.de 
www.ttn-institut.de

Landeskirchenamt der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB)
Seelsorgereferat
Meiserstraße 11/13
80333 München
Tel: 089/55 95-481 oder -252
E-mail: peter.bertram@elkb.de

Hospizvereine und Hospizgruppen und 
Bayern
Eine Liste aller Vereine und Gruppen finden 
Sie im Internet unter:
www.bayerische-stiftung-hospiz.de/ 
infoZhp/hospizvereine.htm

Wichtige Adressen 

meiner Klinikseelsorgerin, von einem Notar 
oder einer Anwältin, von Betreuungsstellen 
oder -vereinen, einem Hospizverein, von Al-
ten- und Pflegeheimleitungen. 

4. Besondere Wünsche hinsichtlich seelsorg-
licher Begleitung kann ich mit einem Pfarrer 
oder einer Seelsorgerin besprechen. 
Mit nahestehenden Personen (Familie, 
Freundinnen und Freunde, Vertrauensper-
son) kann ich über Betreuung durch einen 
Hospizverein sprechen, und auch darüber, 
wo ich sterben und wie ich beerdigt werden 
möchte. 

5. Sollte ich an einem schweren Leiden er-
kranken, kann ich mit Hilfe meines Arztes, 
meiner Ärztin die „Ergänzung zur Patien-
tenverfügung im Fall schwerer Krankheit“ 
erstellen mit präziseren Angaben und Hin-
weisen. 

6. Ich hinterlege ggf. Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht bzw. Betreuungsver-
fügung bei meinen Papieren. Kopien erhal-
ten Bevollmächtigte, Arzt, Seelsorgerin oder 
Seelsorger. Ich habe auch die Möglichkeit, die 
Vorsorgevollmacht bzw. die Betreuungsver-
fügung beim Zentralen Vorsorgeregister der 
Bundesnotarkammer registrieren zu lassen  
(Einzelheiten dazu in der Broschüre des bay-
erischen Justizministeriums). Einen Hinweis 
auf meine Patientenverfügung und Vorsor-
gevollmacht bzw. Betreuungsverfügung und 

auf die Personen (Name, Telefonnummern), 
die Kopien davon haben, trage ich in Kredit-
kartenformat bei mir. Damit kann ich mich 
darauf verlassen, dass sie im Falle des Falles 
gefunden wird. 

7. Meine Patientenverfügung (samt Beiblatt 
„Meine Wertvorstellungen“) unterschreibe 
ich alle ein bis zwei Jahre von neuem, um zu 
zeigen, dass ich noch zu meinen Entschei-
dungen stehe. Veränderungen, Ergänzungen 
oder Widerruf sind jederzeit möglich. 

8.  Ich weiß, dass die Notfallmedizin bei einem 
Unfall sofort handeln muss – ohne Rücksicht 
auf das Vorliegen einer Patientenverfügung. 
Dennoch kann eine Verfügung bei späteren 
ärztlichen Entscheidungen eine Hilfe sein. 

9. Ich informiere meine nächste Umgebung 
über das Vorhandensein einer Patientenver-
fügung, einer Vorsorgevollmacht oder Be-
treuungsverfügung.     
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